
Amtliche Bekanntmachung
Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2019

I. Festsetzung der Grundsteuer A 2019
  1.  Für alle Steuerschuldner, bei denen für das Jahr 2019 

keine Änderung in der Steuerfestsetzung eingetreten ist, 
wird die Grundsteuer 2019 durch öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gemäß § 
27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 
07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert am 
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794). Die Höhe des 
Grundsteuerbetrages ergibt sich aus dem infolge der He-
besatzänderung für 2019 ff. ergangenen Grundsteuer-
Änderungsbescheid vom 24. Januar 2019.

 2.  Für die Steuerschuldner der Grundsteuer A (Grundsteu-
er für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) treten 
mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an die-
sem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachli-
chen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen 
Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Fi-
nanzamts ein entsprechender schriftlicher Grundsteuer-
bescheid.

II. Zahlungsaufforderung
  Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 

2019 zu den Fälligkeitsterminen  und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, an die 
Stadtkasse Tuttlingen zu zahlen.

III. Rechtsbehelfsbelehrung
  Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirk-

te Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
dieser öffentlichen Bekanntmachung beim Bürgermeister-
amt Tuttlingen, Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen, Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch kann nicht da-
mit begründet  werden, dass die im Einheitswertbescheid 
oder im Grundsteuermessbescheid getroffenen Entschei-
dungen unzutreffend seien. Durch die Einlegung des Wi-
derspruchs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Grund-
steuer nicht aufgehoben.

IV. Hinweis Grundsteuer B 2019
  Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat mit Beschluss vom 

17. Dezember 2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B 
ab 01. Januar 2019 von bisher 350 v. H. auf 330 v. H. 
 reduziert. Die neuen Grundsteuerbescheide wurden mit Da-
tum 24.01.2019 zugestellt. Der geänderte Hebesatz wur-
de durch das Regierungspräsidium Freiburg genehmigt.
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